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Wien,amDonnerstag,den28 .Jüni1928
- ¬

FürsechsMillionenSchillingGemeindeaufträge.InderletztenZeithat
die WienerStadtverwaltungwieder sehr grosse Arbeitsaufträge andie

IndustrieundandasGewerbevergeben.Vorallemsindhierdievonden
Gemeinderatsausschüssenfür WohnungswesenundtechnischeAngelegenheiten
vergebenen Bestellungen hervorzuheben .In der letzten Zeit habendiese

beidenAusschüssewiederfür nichtwenigerals übersechsMillionen
Schilling Bestellungen der verschiedensten Art vergeben .S .wurdenunter

anderen für rund drei ein halb Millionen Schilling Strassenerhaltungs - ¬

arbeitenvergeben,fürrundanderthalbMillionenSchillingErd=undBau-¬
meisterarbeitenundfür über eine MillionSchillingInstallations - ,An-¬

streicher-,Schlossere,Maler-undkeramischeArbeiten.DieVergebungvon
Herstellungsarbeitenfür denUmbauvonHauptunratskanälenmachtüber
zweihunderttausendSchillingaus .DieHerstellungeiner maschinellenEin-¬
richtung für die zentrale Waschküchenanlage in der Wohnhausgruppe in

Hietzing-Moosbachergassekostetüber150. 000Schilling .Schliesslichwur-¬
den noch Rohrlegungsarbeiten für die Auswechslungvon Rohrsträngender

HochquellenleitungimBetragevonrund100 . 000SchillingundInstandset-¬
zungsarbeitenaufdemZentralviehmarktSt . MarximAusmassevon74. 000
Schillingvergeben.

MorgenWerktagstarifaufdenstädtischenStrassenbahnenAmmorgigenFei-¬
ertag gelten auf der Strassenbahn und Stadtbahn dieFrühfahrscheine ,
HinundRückfahrscheine ,Wochenkarten ,FürsorgefahrscheineundArbeitslose

fahrscheine;dieHin-undRückfahrscheinesowieWochenkartengeltenfür
die Rückfahrtschonvon11 Uhrvormittagsan .Die Schüleranweisungenda- ¬

gegensindmorgenungültig.

NeueWienerLandesgesetze .NachParagraph3,Absatz2 ,desVerfassungs-¬
übergangsgesetzes verlieren mit 30 ,September1928 alle Staats - undReichs

gesetze,dieeineAngelegenheitdesArtikels12derBundesverfassungre-¬
geln ,ihre Giltigkeit ,wennbis dahin die Angelegenheit nicht nachArti - ¬

kel 12,dasheisst also durchein BundesgrundsatzgesetzundLandesaus-¬
führungsgesetzegeregeltwird .Dakaumzuerwartenist ,dassaufallen
Verwaltungsgebieten,diehierin Betrachtkommen,dieseRegelungbis
30 .Septembervorgenommensein wird ,hat der WienerMagistrat aufGrund

derimVerfassungsübergangsgesetzdenLandtagengegebeneErmächtigung,
umjedes Vakuumin der gesetzlichen RegelungdieserVerwaltungsgebiete
zu vermeiden,Entwürfefür fünfGesetzeausgearbeitet ,die für denFall ,
dass die RegelungnachArtikel 12 nicht am30 .Septembererfolgtist ,
vom1 .Oktoberan an Stelle der bisherigen Staats - undReichsgesetzegel - ¬

tensollen .DieseGesetzebetreffendieArmenversorgung ,dieHeil-,Pfle¬
ge - undIrrenanstalten ,den SchutzvonZiehkindernundunehelichenKin- ¬
dern ,die AbschaffungundAbschiebungausWienin ein anderesBundes-¬
landunddasElektrizitätswegegesetzDieEntwürfeübernehmennahezu
zurGänzedenbestehendenRechtszustandundenthaltennurgeringfügige
Abänderungen,insbesonderesolche ,dienotwendigsind ,weilanStelleder
Staats -(Reichs- )gesetzeLandesgesetzetreten .
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